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Angeregt durch die Untersuchungen von 
H . Schmidt, der die Feindpsalmen mit einem 
gerichtlichen Untersudiungsverfahren am Hei
ligtum in Verbindung gebracht hatte, und L. 
Delekat, der in ihnen die Institution der Hei-
ligtumsasylie entdecken wollte, wi l l der Vf. von 
neuem überprüfen, welche Institution hinter be
stimmten Psalmen steckt, die die Rettung des 
Einzelnen aus Feindesnot zum Gegenstand ha
ben. Diese Fragestellung erläutert er im I . Ka
pitel (11-17). In einem I I . Kapitel (18-37) be
spricht er zunächst die Pss 9 f.; 12; 25; 54-56; 
59; 62; 64; 86; 94; 140 und 142 f. Sie handeln 
zwar von der Rettung eines Einzelnen aus Fein
desnot, lassen aber keine Bezüge zu sakralen 
Institutionen erkennen und werden darum aus 
der weiteren Untersuchung ausgeklammert. Das 

I I I . Kapitel (38-42) umschreibt die Eigenart 
der Rettungsaussagen, die auf eine Institution 
hindeuten. Es soll untersucht werden, in wel
chem Verhältnis die Bitte um Schutz und die 
um Gericht, bzw. die Erwartung der Rettung 
des Beters und des Strafgerichts über die Feinde, 
zueinander und zu einer vermuteten Institution, 
die diese Erwartungen erfüllt, stehen. I m 
IV. Kapitel (43-53) setzt sich der Vf. mit den 
Untersuchungen von H . Schmidt und L. Dele
kat auseinander und kommt zum Ergebnis, da.ß 
deren Deutung der Feindpsalmen den Texten 
nicht gerecht wird. Die Kapitel V (54-61) und 
V I (62-74) gehen der Institution des Ordals 
(»Gottesgerichts«) außerhalb der Psalmen nach 
und fragen dann nach dem Sinn der in den zu 
untersuchenden Feindpsalmen ausgesprochenen 
Gewißheit der Rettung, der Erwartung des eige
nen Freispruchs und der Beschämung bzw. Be
strafung der Feinde oder der Hoffnung auf vor
übergehenden Schutz. Dabei zeigt sich, daß dies;e 
Psalmenmotive am besten zum Verfahren des 
Ordals passen. Das Verfahren selbst läßt sich 
aus Ex 22, 7-8; Dt 17, 8-13; 1 Kg 8, 31 f. und 
anderen Texten erschließen. 
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Im umfangreichsten Kapitel V I I (74-138) un
tersucht nun der Vf. die Psalmen 3-5; 7; 11; 
17; 23; 26 f.; 57 und 63 auf die erwähnten Mo
tive und ihren »Sitz im Leben« innerhalb des 
Ordalverfahrens mit dem Ergebnis: Diese Psal
men müssen im Hinblick auf jene Rechtsinsti
tution des Ordals verfaßt und im Zusammen
hang damit einst rezitiert worden sein. Im 
V I I I . Kapitel (139-159) werden dann die Fol
gerungen für die israelitische Rechtsgeschichte 
und für die Gattungsgeschichte der Psalmen ge
zogen. 

Aus den untersuchten Psalmen lassen sich noch 
nähere Einzelheiten zu dem sonst nur in groben 
Umrissen erschließbaren Verfahrensablauf ge
winnen: Voruntersuchung über die Zulässigkeit 
des Verfahrens bei Versagen anderer Rechtsmit
tel; Anschuldigung; Beweis verfahren mit Un
schuldsbeteuerung, Händewaschen, Reinigungs
eid; bedingte Selbst Verfluchung; Anrufung Got
tes; Gerichtsappellation; Gerichtsentscheid »im 
Rahmen eines kultischen Theophanieakts«; Straf
vollzug oder Ubergabe des Schuldiggesproche
nen an außerkultisdie Instanzen zum Strafvoll
zug, bzw. Freispruch des Angeklagten, auf den 
dann entweder ein Dankopfermahl, dem der 
beschämte Ankläger zuschauen muß oder bei 
dem es auch zur Aussöhnung der Parteien kom
men kann, oder die Verurteilung des falschen 
Anklägers folgt. Daß diese Feindpsalmen sehr 
versdiiedenen literarischen Gattungen angehören 
(Bittgebet, Dank, Vertrauenspsalm u. a.), bzw. 
daß in den einzelnen Psalmen Motive aus ganz 
verschiedenen Gattungen gemischt sind, ent
spricht genau ihrem »Sitz im Leben«, nämlich 
den verschiedenen Stadien des Verfahrens. 

Der Vf. hat mit dieser Untersuchung zweifel
los die Diskussion über die Gattungsgeschichte 
der Psalmen, über die Zusammenhänge zwischen 
Psalmen und Kultinstitutionen und über die 
Rechtsinstitutionen Israels um neue Gesichts
punkte und erwägenswerte Beiträge bereichert; 
ob er aber viele Fachkollegen überzeugen wird, 
wagt der Rezensent zu bezweifeln. Einen Psalm 
wie Ps 23 kann man wohl nur unter Aufbietung 
aller Phantasie in das Orcfa/verfahren einord
nen. Die Texte außerhalb der Psalmen, die zu
nächst zur Erschließung des Orc/^/verfahrens 
herangezogen werden, sind zu wenig ergiebig, 
um daraus eine Verfahrensordnung zu erschlie
ßen. Dann ist es aber methodisch kaum ange
bracht, aus den untersuchten Psalmen die einzel
nen Phasen jenes Verfahrens zu ergänzen. Es 
ist zwar unbestritten, daß Israel das Ordal ge
kannt hat; es wird auch zutreffen, daß es Psal
men gab, die ein Israelit, der einem Ordal un
terzogen wurde, beten konnte; es bleibt aber 
wohl auch nach dieser Untersuchung offen, ob 
auch nur ein einziger unserer Psalmen gerade 
als »Formular« für ein derartiges Verfahren 
verfaßt wurde. Dennoch verdient die bespro
chene Arbeit das lebhafte Interesse der Exege-

ten, aber auch aller, die sich mit den Psalmen 
beschäftigen. 
München Josef S c h a r b e r t 




